
Zum Begriff ‚„Mitglieder geistlicher Genossenschaften‘‘
ımM Sozzalversicherungsrecht

Von Bernward Hegemann oln

An welchen Stellen ım Gesetz findet sich der Begriff „Mitglieder geistlicher
Genossenschaften L

Die HFormel „Mitglieder gelstlicher Genossenschaften, die sich AUS über-
wlegend religiösen Oder sittliıchen Beweggründen mıiıt Krankenpflege, Un-
terricht oder anderen gemeinnützigen Tätigkeiten beschäftigen“ Lindel
sich miıt geringen redaktionellen Anderungen T 1n den Paragraphen I:
41, 22 un! 123 der Keichsversicherungsordnung SOW1Ee 1n den
Paragraphen un des Angestelltenversicherungsgesetzes Ob-
gleich dieser ext der Substanz ach bereits 1911 als 1E 1ın die RVO
uIiInahme gefunden hat, Tindet INa.  ; ın der gesamten Fachliteratur biıs
heute keine befriedigende Erklärung, Wer als ıtglıe: einer gelstlichen
Genossenschaft anzusehen ist Dieses Fehlen ist allerdings ıcht VEeLrWUNl-

erlich, da CL 172 RVO IUr den enannten Personenkreis D1ıs Z 1957
pra  1S bedeutungslos W  x rst die KRentenversicherungsneuregelungs-
gesetze un! mit ihnen das Faktum der Nachversicherung zwingen

Fragestellung.
D Wie ist der Begriff interpretieren? Die Schwierigkeiten einer eın fak-

tischen Rechtsauslegung.
Auf den ersten 1C scheint der Begriff „Mitglieder geistlicher (;enossen-
schaften“ einen echtlich und aktisch umri1issenen Tatbestand
fixieren. Die Mitgliedschaft oder Zugehörigkeit eiıner Ordensgenos-
sSsenscha ist eın VO Kirchenrecht her umschriebenes Faktum, das
keine Fehldeutungen zuläßt Diese auchten. erst auf, als INa  ®) versuchte,
den Begri{ff der Mitgliedschaft nicht echtlich, sondern aktisch ertfas-
SE  5 Man g1ıng el VON der dem Sozlalversicherungsrecht innewohnen-
den Tendenz aUs, Versicherungsverhältnisse primär nach den tatsächli-
chen Verhältnissen beurteilen. egen e1INe tatsa Urteil aus-
gerichtete Betrachtungsweise ist solange nıchts einzuwenden, als diese
Methode des Rechtsverständnisses klaren, übersichtlichen un! echtlich
vertretbaren Lösungen Dieser KFall ist aber iıcht eingetreten, 1m
Gegenteil, die Befürwortung des Grundsatzes, daß der Liaktischen urdl-
gung des Tatbestandes egenüber der rechtlichen der Vorzug einzuräumen
1St, hat w el ganz verschiedenen un! gegensätzlichen Ergebnissen g._

In beiden Faäallen wIıird Mitgliedschaft ın einer geistlichen Genossen-
schaft EextfenS1vV YTklärt, also einem Personenkreis die Mitgliedschaft ZUSC-
sprochen, der nach uNnserer Auffassung n]ıemals als Ordensangehöriger
zusprechen ist. Auf der einen Seite wird auf einmal eın Personenkreis,



der bislang nicht versicherungsp{ilichtig War, versicherungsirel un!:
gleich achversicherungspflichtig Uun! kommt damıt ın den enu. einer
Nachversi  erung, ohne daß diese VO.  5 diesem Personenkreis un! auch
zugleich VO en erwünscht oder intendiert Wa  H Andererseıts ann
INa.  - bel extensiver Auslegung des Mitgliedschaftsverhältnisses ersonen,
die un! fÜr sich versicherungspi{ilichtig sind, ann a ]S versicherungs-
frel deklarieren un! hat 1mM ungünstigsten NnUu  — mı1t eiıner Nachver-
sicherung rechnen. Während INa.  z die ersie Auffassung als die der Ver-
waltung deklarieren darti, die bestrebt 1St, die orSsorge des (esetzes allen
Schutzbedürftigen zukommen lassen, stellt sich die andere Möglichkeit
als eine ersuchun {Ur die Ordensgenossenschaft dar, kurzsichtig un! 1n
sSozlal ıcht gerechtfertigter Weise Beitragsaufwendungen TUr klöster-
liıche Arbeitnehmer einzusparen, wenn I0UDUR gelingt, diese irgendwie
untftier den Begrif£f der Mitgliedschafit subsumileren. Daß jedenfalls die
Möglichkeıit azu besteht, ist bereıts ın einem eutillCl geworden.
dieses Faktum bewußt erstrebt WI1r  d, darüber vermögen WI1Ir eın Urteil

Tallen; ann durchaus Se1n, dal 1n olchen möglı  en Fällen die Verwal-
Lung der Ordensgenossenschaft ın Unkenntniıs der wirklichen Sachlage
handelt, vielleicht och untier alscherer seltens der örtlichen
Beitragseinzugsstellen.

Die logischen Voraussetzungen FÜr ıne exakte Begriffserläuterung.
Um der notwendigen Klarheit kommen, WEer einwand{iIrel als Mıt-
TE geistlicher Genossenschaften anzusehen ist, muUuSsSen WI1Tr die rechtlıche
un 15 letztere mi1t ihrem zweıfachen rgebnis Betrachtungs-
W Ee1lse einander gegenüberstellen und würdigen. Um uNnsere Arbeit Er -

leichtern, möchten WITr ZW el Prämissen au{ifstellen:
a) „In der Sozlalversicherung herrscht ZW ar der Grundsatz der 'Tatsäch-
ichkeit Dies annn aber doch 11U  H insoweılt gelten, 9g IS durch andere (Z@e-
Seize oder egelungen nıcht Gegenteiliges bestimmt ist Jedenfalls muß
auch 1mM Bereich der Sozlalversicherung respektiert werden, W as ander-
weitig besonders ausdrückl]!: gerege. ıst, ganz abgesehe davon, daß 1n
diesem auch dann der Grundsatz der Tatsächlichkeit oll und Sanz
gewahrt bleibt, WeNn INa.  b davon ausgeht, daß 1U  — jene untier das Gesetz
fallen, die nach den Regeln ihrer Gemeinschaft als Mitglieder gelten; denn
1Ur diese un!‘ iıcht auch andere werden VO Gesetz erfaßt‘ SO uckel,
„Die Versicherungspf{licht un! Versicherungsireiheit der Mitglieder geist-
licher Genossenschaifiten SW Frankfurt 1965, 43

Der Begriff „Mitgliedschaft“ entfaltet eline Relation eben zwıschen dem
itglie un! der Gemeins  ait, die als solches aufgenommen hat. Da-
m1t können 1Ur solche Fakten eine Mitgliedschaft produzieren, wenn beide
Teılle mit der Setzung der Fakten den erwünschten Erfiolg verbinden, EIr-

streben un! akzeptieren. Eın einseltiges orgehen hat also TD deklarato-

401



rischen harakter, verpfli  et den anderen 'Teı1il nıchts und ann
mıiıt iıcht die Herstellung einer Mitgliedschait bewirken. Darum ann INa.
auch iıcht einen begeisterten Fußballanhänger, der Jjeden Sonntag den
Splelen „seines“ Vereins beıwohnt, deswegen als itglie des portver-
eINSs bezeichnen. Bisher hat jedenfalls noch keiner versucht behaupten,
daß „ Vereinsanhänger“ bereits „Vereinsmitglieder“ selen.

Die kirchenrechtliche Begriffsbestimmung der Mitgliedschaft.
Wir behaupten, daß die rage, WLr ıtglie einer gelstlıchen (;enossen-
schafit ist, echtlich und damit ugleich auch aktisch einwandfirei bereits
gelöst ist Denn das kirchliche Recht, näherhin der evx 1UriSs CAanNnOoN1CI1
un: seiıine Kxtravagantes, un: darauftf fußend die Satzungen un! onst1-
tutionen der einzelnen Ordensgenossenschaften enthalten detaillierte Be-
stımmungen darüber, Wer 1€ elinNer rdensgenossenschaft ist

hre Anwendbarkeit nach dem (Üesetz.
Man könnte einwenden, daß die KErgebnisse eines Iremden, ıcht aut
den Normen des Grundgesetzes der Bundesrepublik basliıerenden Rechts-
kreises f{Üür das Sozlalversicherungsrecht keine Bedeutung aben, da ß also
das Sozlalversicherungsrecht die sich aus den kırchlichen Rechtssetzungen
rgebenden Wolgerungen nıcht anzuerkennen braucht Dem ist e  egen-
zuhalten, daß das Grundgesetz die In Autonomie garantıiert. Zum
Wesen der staatlicherseits anerkannten kirchlichen Autonomie gehört das
eigenständige un:! una  ängige Recht der irche, die Beziehungen der
Mitglieder YALL  — irche untereinander ordnen un festzustellen, WE  - S1e
als Ordensmitglied ansehen ill oder ıcht (vgl äl  at, Kirchen- un: Re-
ligionsgemeinschaften, in: Bettermann USW., Die Grundrechte, Berlın 1960,

147 Üar vgl ebenfalls Hering, Entscheidungen 1n Kirchensachen se1it 1946,
Berlın 1963 11) AÄAus diesem Grunde ist unmöglı daß das Sozlalver-
sicherungsrecht die VO Kirchenrech: formierten Tatbestände als irrele-
ant beliseite schlebt oder ihnen keine ea  ung chenkt Im Gegenteil ist AUS
der grundgesetzlich anerkannten un! garantierten kirchliıchen Autonomie

folgern und ordern, daß das Sozlalversicherungsrecht die kiırchen-
echtlichen Tatbestände seinem Sachverhalt Grunde egen muß

Der Professe als Mitglied.
Das Ordensrecht kennt olgende 1er egriffe: Professe, Novize, Postulant
und Aspirant, die jeweils e1in spezlelles Verhältnis dieser betreffenden
Personen ZU  — Ordensgemeinschaft charakterisieren. Nur der Professe
ist itglie: einer Ordensgemeinschaft, mıit der legung der Proifeß
wird ZU. itglie seiner rdensgemeinschaft. Die Profeß ist eın wel-
seitiger Vertrag zwischen dem Professen un:! der Ordensgemeinschaft.
Aus diesem Vertrag erwachsen beiden Teilen bestimmte echte und
en Der Profegse stellt 1n der Profeß sich un Se1INe Schaffenskraf
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dem en AA Verfügung, damıt der en durch se1ine Tätigkeit das ihm
vorgegebene Ordensziel verwirklichen S Der Orden dagegen über-
nımmt iın der Profeß SE1INES Mitgliedes demselben gegenüber die erpilich-
Lung, für seinen. Lebensunterhalt ın gesunden, kranken un! alten en
standesgemäß SOTgenN. Zu dieser Sorgepflicht gehört auch, das Ordens-
mitglied, soweıt noch notwendig oder vorgeschrieben 1st, auszubilden,
daß 1M Stande ISt, das vorgegebene Ordensziel verwirklichen. Außer-
dem erhält der en mıi1t der Proifeß ber se1ın Ordensmitglied obrigkeit-
1C! Gewalt, die entweder einNne iurisdiktionelle oder eine mehr omiıinatıve
ist Das beinhaltet, daß der en berechtigt 1st, uneingeschränkt ber das
Ordensmitglied verfügen un dort einzusetzen oder hinzustellen,

die Ordensauifgabe das verlangt. Der Professe dagegen ist aqals Ordens-
mitglie: selnerseılits verpfli  et, den Verfügungen der Obrigkeıt nach-
zukommen un! die Ordensgesetze beachten Die Nichtbeachtung der-
selben können eın Delikt verursachen un:! die Verhängung einer
Kırchenstrafe Za olge en Auft die weılteren, insbesondere vermO-
gensrechtlichen Folgen der Profeß braucht 1er icht eingegange WEeEeTI -

den, genuügt notieren, daß m1t der Einraumung der Verfügungsbe-
rechtigung durch den Professen egenüber seinem d1ieses annehmenden
Orden das entscheidende Merkmal der Mitgliedschait konstituilert wird
vgl Scheuermann, Lohn- bzw Einkommensteuerpf{licht VO  n Ordensan-
gehörigen, 1mM Archiv fÜür katholisches Kirchenrecht, k  0, 1961, 325 (LE
Hegemann Z Frage der bürgerlich-rechtlichen Wirkung der rdenspro-
teß, 1m rchiv TUr katholis  es Kirchenrecht, 181 1962, 111 jl vgl
ebenfalls Ordenskorrespondenz 1961, 2974 {f un 140 un:! D en un:!
Ordenskorrespondenz 1962, 132 L Der durch die Profeß zustandege-
kommene zweiseiltige Vertirag, also die Mitgliedschafit, annn einseltig icht
gekündigt werden. Sie endet StTeNs durch Fristablau{f bel zunächst UDE

zeitlicher Profeß Denn das Kirchenrecht kennt eine zeitliche un! eine
ewlige Profeß un!: ZW ar muß der ew1gen Profeß immer eine zeitlich-
beiristete Profeß vorausgehen. Mıt Ablauf der zeitlich-befristeten Profeß
annn das Ordensmitglie ohne welıteres AaUus dem en ausschelden, also
SE1INE Mitgliedschaft {Ur beendet erklären, während der en DÜ  — 1ın
bestimmten Fällen 1ne weitere ZEe1UL! oder lebenslängliche itglied-
scha aplennen annn uberdem darf keiner Z egun der ersten zelit-
iıchen Profeß zugelassen werden, der icht das nientium hat, auch die
ewıge Profeß abzulegen Damıt ist der inneren Krafit nach die ersie
zeitliche Profeß auch selitens der Professen auft eine dauernde, bıs
ZUL Tode währende Mitgliedschaft ausgerichtet un! der Hinwels auf die
Bes  rankun. ın der Entlaßmöglichkeit seltens des Ordens demonstriert,
daß d1ieses erst recht {Ur den en gilt, der ın der Profeß den Professen
als itglie aufnımmt, wobel diese Mitgliedschaft dem Grunde nach bis
ZAUI Tode währen soll
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Sind Novizen Mitglieder?
eder, der als Proifesse ıtglie: elines Ordens werden WIlLL, muß als
Novize e1in  A Novizilat VO  5 mindestens einJähriger Dauer absolvieren. Das
Novizlat ist füur el elle e1INe Probezeit un: zugleı1ıc. eiInNne Vorberei-
ungs- un: Kinschulungszeit aut den späteren eru eINes Ordensmannes,
den der Professe durch Se1iNne Profeß auft sıch nımmt och ist fur UuUNnseTe
Problematik icht die Feststellung, daß das Noviziat 1Ne wirkliche Be-
rufsausbildung darstellt BSG IM 09, vgl Hegemann,
Kındergeld und Waisenrente, ın Ordenskorrespondenz, 1964, 63 I£.), VOoON
Bedeutung, sondern das Element der Probezeit. Der Novize rag während
des Noviziats bereits das Ordensgewand (es ist aber e1 bemerken,
daß be]l vielen Kongregationen das Ordensgewand der Novizen sıch Von
dem der Professen unterscheidet, ist noch ıcht vollständig) un
ebt auberlı jedenfalls voll un:! ganz mit iın der klösterlichen Gemein-
scha Doch biılden die Novizen Aaus Gründen der Novizlatszielsetzung ine
eigene un! b1ıs auf die außere Hausordnung una  ängige Lebensgemeıin-
schaft innerhal der klösterlichen Gemeins  aft1 ist „Lebensgemein-
schaft“ nıcht 1mM Sıinne elines stabıilen un: permanenten Verhältnisses
verstehen, sondern 1m eiıgentlı  en Sinne eiıner Ausbildungsstätte Dabe!l
sol11 während des Noviziats der Novize den en kennenlernen un: el
sıch prüfen, ob eCelILnNe un!: 1mM Stande 1st, den Erfordernissen des Or-
denslebens gerecht werden und sıch ZU:  — Mitgliedschait entschließen.
Dem en seilnerseits obliegt e1ine ahnlıche Prüfung, ob nämlich der
Novize für den en als eeigne erscheint. Während der Noviziatszeit
annn der Novize jederzeit frei und unabhängig das Novıizlat und die k1ö-
sterliche Gemeinschaft verlassen, ebenso frei un:! unabhängig ann der
en SelNe Novizen entlassen. Beıde eile brauchen el ihre Gründe
iıcht manıfestieren. Der Novize lebt ZW ar inmitten der klösterlichen
Gemeinschaft, 1st aber ıcht AL ea  ung ihrer Gesetze verpilichtet,

untersteht auch iıcht der obriıgkeitlichen Gewalt Der Klosterobere hat
also ber die Novizen TT jene Gewalt, die auch eın natürlicher Hausherr
und Hausvater ber die Seinen ausübt. Die klösterlichen Gesetze, die der
Novize 1Ur deshalb Defolgt, we1ll sıch erproben 111 bzw soll, ob
nach den 1ın den Gesetzen enthaltenen Regeln auch en kann, en
f{ür den Novizen an De den harakter eiwa VON Hausordnungen, die iın Schu-
Jen, Internaten oder Krankenhäusern Sang und gäbe SINd. Wenn a1S0O
auberlı klösterli Gesetze übertritt, begeht keine ehorsamsverfeh-
Jung, weıl T der Professe ZU. Gehorsam verpili  et ist. Das Novı1zlats-
verhältnis ist also dadurch gekennzeichnet, daß el 'Teile gegeneinander
keine echte un:! en besitzen. Darüber hainNaus ann der en
VO Novizen die Erstattung sSelner Unkosten iUür Beköstigung und Be-
eidung verlangen, die Beiriedigung der persönlichen Notwendigkeiten
oder Bedürtfifnisse gehen Lasten und Kosten des Novizen. Der en
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hat außerdem ber den Novizen keine Verfügungsgewalt, annn eN=-
bDer dem Novızen 1Ur Bestimmungen 1m Rahmen der Novizlatsoranung
un Zielsetzung erlassen. uch die vermögensrechtliche Situation des
Novızen gegenüber dem Professen ist eine andere, unterliegt keinerlei
Bes  ränkung mıiıt der einzigen Ausnahme, daß seinen vermögensrecht-
iıchen Status während der Dauer SeEe1INer Novizlatszeit icht verschlechtern
darif Aus diesem Fehlen egl  er Bedingungen SOWI1®Ee VO.  5 Rechten un!
en erg1ibt sich Mag auch das außere Bıld einen anderen ugen-
schein erwecken dalß der Novıze VO.  5 seıner gahnzen Rechtsstellung her
ın keiner else als itglie: einer Ordensgenossenschafit angesprochen
werden ann. Be1 ıhm tehlen alle jene charakteriıistischen Merkmale, die
eım Proiessen eine Mitgliedschait begründen.

Auch Postulanten sind nıcht Mitglieder geistlicher Genossenschaften.
Dem Novızlat geht be1l manchen Ordensgenossenschaften allgemeın un!
zwingend f{Ur die Lalıenmitglieder das Postulat VOICLaus Das Postulat ist
eine entfiferntere Vorbereitung un! Probezeit un: dauert maxımal Jaht,
während das Noviıizlat höchstens eineinhalb D1IS zweleinhalb TEe dauern
darf (c 539 und 5/1 CLI Das Postulat ist gleicher un! Nı  er else
Ww1e das Novızlat konzı1plert, der Unterschied besteht darin, daß die Bın-
dung des Postulanten die klösterli Gemeinschaft noch lockerer ist
un! dadurch schon manıitestiert WITrd, daß der Postulant nıicht das Ordens-
gewand räg Ansonsten gelten f{ür das OSTula: die gleichen Regelungen
un! Grundsätze, die oben beim Novıizlat eschrieben worden sSind. Wenn
Nan alsSO schon beım Novizen iıcht mehr konnte, sSe1l itglie
einer geistlichen Genossenschait, g1ilt dieses erst recht VO: Postulanten.

Aspiranten sınd erst recht keine Ordensmitglieder.
Als Aspıranten werden diejenigen Jungen Menschen bezeichnet, die iın
iIrgendeinem Kontakt mıiıt dem en stehen un! VO  5 denen der en
erwartet, dal S1e spater einmal selne Mitglieder werden. In diesem Siıinne
bezeichnet INa.  b die Schüler einer Klosterschule oder einer klösterlichen
Lehranstalt, welche die Absicht aben, nach Abschluß ihrer ulze1l sıiıch

die Aufnahme 1n den en bewerben qals Aspiranten. 1ese, sofern
S1e noch nicht volljährig SiNnd, unterstehen also voll und ganz der Jterlı-
chen Gewalt un Obsorge un zwıschen ihnen als Schüler und der k1lö-
sterlichen Lehranstalt besteht NUur jenes vertraglıche Verhältnis, W1e
allgemeın zwıschen einem Schüler un! selner chule exIistiert. Daß die
Absolventen dieser Klosterschulen miıtunter eigene Schulkleidung ira-
gen, die Z 'Teıl dem Ordensgewand nachempfIiunden 1St, ist als rein
außerliches Zeichen betrachten, das eın echtliches oder inneres Z
gehörigkeitsmerkmal ZADE Orden konstitulert Denn daß gerade Internats-
schulen sich durch eine eigene Schultracht kennzeichnen, ist anderweıitig
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bekannt. en diesen en ofifenstehenden 5chulen g1bt spezlelle
Schulen, die ausdrückl:i auft die WYörderung des eigenen Ordensnach-
wuchses ausgerichtet S1Nd. In diese Schulen werden NUur Schüler auige-
NOMMEN, welche die Absicht aben, später einmal 1ın den en einzutre-
ten der Wegfall dieser Bedingung Entlassgrun: 1StT, interessiert unNns
1er nicht, da das rein zivilrechtlich ntscheiden ist I der enrza.
handelt sich bel diesen speziellen Klosterschulen icht allgemeıin-
ende Schulen, sondern Handwerkerschulen, die Aspiranten
untier der Leitung eines Ordensmitgliedes, das die nötige Lehrbefähigung
besitzt, eın andwer. erlernen. In der ege WIrd zwıschen dem Kloster
als enrhnerr un! dem Aspıranten eın regelrechter Lehrvertrag abge-
schlossen, der auch 1ın die andwerkerrolle eingetragen WwIrd. Diese Spl-
rantien stehen alsSO Sanz un gar In einer internatsmäßigen Lehrlingsaus-
bildung un! da S1e fast STLEeTIS Minder]Jährige SINd, enalten ihre Eltern die
ihnen gegenüber ihren Kindern zustehenden echte Während INa  ® bel
Schülern den Weiterbesuch der chule VO. Fortbestehen der AB
sicht, späater ın den en einzutreten, abhängig machen kann, wıird
dagegen aum der en als enrherr den Lehrvertrag aufkündigen
können, WEeIlLll eım Aspıranten die ursprüngliche Absicht weggefallen 1st.

In belden Faäallen endet a1sS0O das Verhältnis zwischen dem Aspıranten
un! dem Kloster als Lehrherrn bzw. als chulträger mit der Erreichung
des Ausbildungszieles. Es kommt allerdings auch MOT, daß Handwerker
nach Beendigung der Lehrzeit weiterhin als esellen In der Klosterwerk-
STa arbeiten, ohne daß eiNe Kntscheidung ber einen spateren Eıintriıtt
präjudizliert wird. Man ann S1e Je nach Lage des Falles als klösterli
Arbeitnehmer ansehen, die VO.  D ihrem Arbeitgeber Kost un!' Logi1s
halten, I1Na.  5 annn S1e auch welterhin als Aspiranten betrachten. Z
sammenfassend 1st also S daß der Aspırant entweder ın einem
eindeutigen klaren arbeitsrechtlichen Ausbi  ungs- oder Lehrverhältnis
oder einem einfachen Internatsschulverhältnis dem Kloster steht,
das Iräager dieser Ausbildungeinrichtungen ist. Das ist 1ler das entscheili-
en! Merkmal un! icht der Vorsatz, nach Beendigung der Ausbildung
1n den en einzutreten. Diese Absıcht alleın annn nicht das Tatbestands-
merkmal einer Mitgliedschaft eriullen Wenn auch einem Aspıranten SEe1-
tens des Ordens der esuch einer klösterlichen Ausbildungsstätte NUur

untier der Bedingung gestattet wird, dalß die feste Absicht habe, später
Ordensmitglie werden, annn ZW ar die uInahnme 1ın die Kloster-
schule von diesem Vorsatz abhängig gemacht werden, aber keinesfalls ist
der Aspirant ach Beendigung seiner Ausbildung verpfli  et, seinen
Vorsatz verwirklichen.
Der Aspiırant ann jederzeit seınen Vorsatz abändern un! gegebenenfalls
nach Beendigung der Ausbildung sıch WI1e jeder andere Schüler oder
ndwerker die ınm gemäße berufliche Position erwählen. ur jedoch



der en den Aspıranten dahingehend beeiniflussen, daß seinen ITrUÜ-
her gefaßten Vorsatz, 1ın den en einzutreten, TOLZ em verwirkliche,
ann leg der kirchenrechtlich Lixierte Tatbestand des Zwangs VOTrT, der
die Ungültigkeit des Novızlılats un der Profeß ZULTC olge hat (C 542
Satz d Denn das Kirchenrecht verlan zwingend, daß jeder, der 1n einen
en eintreten W.llL, ohne Zwang un! urcht, ohne Einflußnahme
VO  ; außen, die einNne Ireie Willensentscheidung unmöglich macht, das No-
vizlat beginne un! die Proifeß ablege.
In verschiedenen Ordensgesellschaften wırd der spıran auch andıda
genann(t, 1ın anderen Ordensgenossenschaften steht das Wort „Kandıdatur“
für die Einrichtung des Postulats. Deshalb brauchen WI1Tr 1er qaut diesen
Begriit nıicht näher einzugehen.

Die Richtigkeit der kirchenrechtlichen Begriffsbestimmungen ım Lichte der
Literatur.

Zusammenfassend ann festgehalten werden, daß VO: Kirchenrech: her
klar un! eindeutig feststeht, daß Nur Professen Mitglieder geistlicher Ge-
nossenschaften SiNd, nıcht aber Aspıranten, Postulanten un! Novizen. Nach
NSerer Au{ffassung ist dieser re Tatbestand auch ugleich der Tak-
tische Tatbestand, der untier die oben enannten Bestimmungen der Sozlal-
versicherungsgesetze subsumıileren ist. Man könnte einwenden, daß die
ILUT re: Würdigung elines Tatbestandes einer unangemeSSCHNEN
Einschränkung des gesetzgeberischen Willens führe Wenn jedoch das
Wirksamwerden e1inNnes Gesetzes VO  5 dem Eintritt entweder echtlicher
kte oder einfiacher andlungen abhängt, muß den erstieren der Vor-
ZUg gegeben werden, weiıl diese aus der Natur ihrer Sache heraus klar
sind un! keines Bewelses mehr edürfifen, W 3as VO.  } den einfachen and-
Jungen nıicht gesagt werden ann. Die Absıiıcht des Gesetzgebers ist zudem
nach den allgemeinen Grundsätzen. der Rechtsauslegung aus dem Geset-
Zzestext selbst eruleren un!' N1Uur dann, wenn diese Bemühungen keinen
Erfolg zeigen, ann aut die gesetzgeberische Vorarbeit zurückgegriffen
werden.
In den Gesetzesmaterlalıen, die 1957 dem Bundestag vorlagen, finden sich
aber {Uur unNnseTe ra keinerlel Hinweise. Somit bleibt 1Ur die nterpre-
tatıon des Gesetzestextes selbstn Dabei 1ı1eben WI1r uns den rgeb-
nıssen VOIl uckel, 11 un 43 voll und ganz „WIir en

ıer zweifellos mıit einer Sondervorschrift Ltun, die CNg auszulegen
1st. Zunächst ist berücksichtigen, daß VO Gesetz nıcht chlechthin alle
Mitglieder einer Genossenschait eriaßt werden, sondern NUur jene, die sich
mıit Krankenpflege, Unterricht oder anderen gemeinnützigen Tätigkeiten
beschäftigen. lle anderen, die diese Voraussetzungen nıcht erfüllen, fallen
nicht unter das esetz un: sSind er weder versicherungspflichtig noch
versicherungsirel. Wenn aber schon eın großber 'Teil der echten Mitglieder
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eiıner Gemeinschaft VO. Gesetz iıcht erfaßt wird, ann annn nıcht untier-
stellt werden, ohne daß bewlesen werden kann, daß solche darun-
ter Tallen ollen, die der Gemeinschaft noch nicht oder weni1igstens noch
nicht voll angehören. Es muß vielmehr der CNSE Standpunkt vertireten
werden,einer Gemeinschaft vom Gesetz nicht erfaßt wird, dann kann nicht unter-  stellt werden, ohne daß es bewiesen werden kann, daß sogar solche darun-  ter fallen sollen, die der Gemeinschaft noch nicht oder wenigstens noch  nNicht voll angehören. Es muß vielmehr der enge Standpunkt vertreten  werden, ... daß im Sinne des Gesetzes nur von den Vollmitgliedern einer  Gemeinschaft die Rede sein kann, und das ist erst bei jenen der Fall, die  die zeitliche Profeß bereits abgelegt haben“. „Wer als Mitglied einer  „Gemeinschaft oder Genossenschaft“ anzusehen ist, kann sich nur nach  deren Regeln richten. Es muß daher auch ausschließlich der Gemeinschaft  oder Genossenschaft überlassen bleiben, zu bestimmen, wer Mitglied ist  oder nicht“.  Auch Böcker, „Die Nachversicherung von ausgeschiedenen Mitgliedern  geistlicher Genossenschaften usw.“, Inauguraldissertation, Selbstverlag  1962, S. 38 ff. weist darauf hin, daß in den Gesetzesmaterialien zu den  neuen Vorschriften der Nachversicherung und auch der Versicherungs-  pflicht an keiner Stelle die Frage auftauche, ob der Begriff „Mitglied-  schaft“ seine Inhaltsbestimmung möglicherweise aus dem kirchlichen  Recht oder aber aus dem staatlichen Recht beziehen solle. Daraus zieht  Böcker allerdings folgende Folgerung: „Dieser Umstand alleine weist aber  schon darauf hin, daß der Gesetzgeber die genannten Begriffe nicht im  kirchenrechtlichen Sinne verstanden wissen wollte, denn dies wäre eine  Ausnahme, für die bestimmte Gründe vorhanden sein müßten. .. Auch die  allgemeine Überlegung, daß jeder Tatbestandsbegriff so auszulegen ist,  daß er einen möglichst hohen tatsächlichen Lebenswert hat, spricht gegen  eine Auslegung der angeführten Begriffe im kirchenrechtlichen Sinne.  Die Feststellung der nach dem Kirchenrecht erforderlichen Merkmale für  die Mitgliedschaft  durch die Sozialversicherungsbehörden würde  größten Schwierigkeiten begegnen. Es ist demnach davon auszugehen, daß  nach dem Willen des Gesetzes die näher betrachteten Begriffe dem weltli-  chen Recht — also hier dem Sozialversicherungsrecht — und seinen Be-  griffsvorstellungen zu entnehmen sind“. Man kann dazu nur erstaunt  entgegnen, daß gerade die Übernahme der kirchlichen Begriffsbestim-  mungen dem Sozialversicherungsrecht einfache und unkomplizierte Tat-  bestände anbieten würde, die aus sich heraus einen hohen tatsächlichen  Lebenswert haben, weil sie eben der Wirklichkeit voll und ganz entspre-  chen. Doch im weiteren Verlauf seiner Untersuchungen wird sich auch  Böcker der Fragwürdigkeit seiner gewonnenen Ergebnisse bewußt. Denn  er schreibt a.a.O. S. 44 £f.: „Kann man aber das allein aus dem Sozialver-  sicherungsrecht selbst gewonnene Ergebnis ohne weiteres als richtig hin-  nehmen? Das ist dann möglich, wenn durch die sozialversicherungsrecht-  in einem bestimmten  lichen. Vorschriften, welche die Mitgliedschaft ..  Sinne regeln, nur solche Gemeinschaften betroffen sind, die nicht Reli-  gionsgesellschaften zugeordnet sind. Ordensgenossenschaften und Diako-  408daß 1 iInne des Gesetzes NUur VON den Vollmitgliedern einer
Gemeinschaft die ede seın kann, un das ist erst bei Jjenen der Fall, die
die zeitliche Profeß bereits abgelegt aben‘ „Wer als ıtglie: einer
„Gemeıinschaft oder Genossenschaft“ anzusehen 1st, ann sıch Nnur nach
deren Regeln richten. Es mMuß er auch ausschließlich der Gemeinschafit
oder Genossenschafit überlassen bleiben, bestimmen, Wer itglie ist
oder nicht‘.
Auch Böcker, „Die Nachversicherung VO.  5 ausgeschledenen Mitgliedern
gelstlicher Genossenschaften uUSW. Inauguraldissertation, Selbstverlag
1962, 38 E weist darauftf hin, daß den Gesetzesmaterialien den

Vorschriften der Nachversi  erun, und auch der Versicherungs-
pflicht keiner Stelle die Frage auftauche, ob der Begri1iItf „Mitglied-
schaft“ Se1nNe Inhaltsbestimmung möglicherweise AaUusSs dem kirchlichen
echt oder aber Aaus dem staatlıchen echt beziehen solle Daraus zieht
Böcker allerdings olgende Folgerung: „Dieser Umstand lleine weılst aber
schon darauft hiın, daß der Gesetzgeber die enannten egriffe nıcht 1mM
kirchenrechtli:  en Sinne verstanden Ww1ssen. woLllte, enn 1eSs waäre eine
Ausnahme, TUr die bestimmte Gründe vorhanden selin mußten. Auch die
allgemeine Überlegung, dal; jeder Tatbestandsbegri{ff auszulegen ist,
daß einen möglichs en tatsä  5 Lebenswert hat, Spricht
eine Auslegung der angeführten egriffe ın0l kirchenrechtlichen Sinne
Dıie Feststellung der nach dem Kirchenrecht eriorderlichen erkmale TUr
die Mitgliedschafit durch die Sozlalversicherungsbehörden würde
größten Schwierigkeiten egegnen. Es ist demnach davon auszugehen, daß
nach dem ıllen. des Gesetzes die näher betrachteten egrıIfe dem weltli-
chen echt a 1S0O 1er dem Sozlalversicherungsrecht un! selinen Be-
griffsvorstellungen entnehmen S1IN! Man ann Zı U  — erstaun
entgegnen, daß gerade die Übernahme der iırchlichen Begriffsbestim-
MUNgen dem Sozlalversicherungsrecht infache un unkomplizierte Lat-
bestände anbleten würde, die aus sıch heraus eiınen en tatsä  en
Lebenswert aben, weil S1Ee eben der Wir.  eit voll un! ganz enNtspre-
chen. Doch welteren Verlauf seiliner Untersuchungen WIrd sich auch
Boöcker der Fragwürdigkeit Se1iner eWONNeENeN Ergebnisse bewußt. Denn

chreibt a.a.0 44 „Kann MMa  } aber das eın AaUuSs dem Sozialver-
sicherungsrecht selbst eWONNeENeE rgebnis ohne welteres als richtig h1ın-
nehmen? Das ist ann möglıch, WEeNnNn durch die Sozlalversicherungsrecht-

1ın einem bestimmtenlichen. Vorschriften, welche die Mitgliedschaft
Sinne regeln, NUur solche Gemeinschaiften betroffen SINd, die icht eil=
gionsgesellschaften zugeordnet sSind Ordensgenossenscha{iten un! Diako-



nıssenverbände tellen ]Jedoch Lebensäußerungen der beiden groben KI1r-
chen dar, denen durch Artikel 140 VO.  ; der Verfassung das
Recht auftf Selbstbestimmung ihrer Angelegenheiten zugewlesen ist. Die
durch das staatliche Gesetz vOorsgenNOMMeENE egelung steht NUu:  5 aber nıicht
ın 1NK1an mı1t der Ordnung, WI1e S1e VOL em die katholische Kırche
fÜür den Erwerb der Mitgliedschaftnissenverbände stellen jedoch Lebensäußerungen der beiden großen Kir-  chen dar, denen durch Artikel 140 GG ... von der Verfassung wegen das  Recht auf Selbstbestimmung ihrer Angelegenheiten zugewiesen ist. Die  durch das staatliche Gesetz vorgenommene Regelung steht nun aber nicht  in Einklang mit der Ordnung, wie sie vor allem die katholische Kirche  für den Erwerb der Mitgliedschaft ... hinsichtlich ihrer Ordensgenossen-  schaften aufgestellt hat. Schon aus diesem Grunde ist es daher erforder-  lich, die betreffenden sözialversicherungsrechtlichen Vorschriften auch an  den genannten Verfassungsformen auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen“  Durch ein Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 29. 3.  1962 III RK 74/57 ist diese Unsicherheit mittlerweile behoben. In dem  Urteilstenor heißt es, „das Recht der Religionsgesellschaften, ihre Angele-  genheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Ge-  setzes zu ordnen, schließt die Befugnis ein, selbständig darüber zu befin-  den, ob und in welcher Weise geistliche Ämter innerhalb ihrer Gemein-  schaft bestehen sollen. Die hiernach für die Tätigkeit ... geltende Ord-  nung ist bei der Entscheidung über (eine) Versicherungspflicht zugrunde  zu legen“. In der Urteilsbegründung wird dazu noch klarer gesagt: „Wie  die Kirche ihren geistlichen Auftrag versteht, kann nur sie selbst ver-  bindlich sagen... Ob und in welcher Weise geistliche Ämter im Rahmen  der kirchlichen Gemeinschaft bestehen sollen, insbesondere unter welchen  Voraussetzungen Personen zu geistlichen oder Predigerberufen beschäftigt  oder abberufen werden, entscheidet alleine die Religionsgemeinschaft. In  diesem Bereich gibt es kein vom Staat gesetztes „für alle geltendes Ge-  setz“  .. Daraus folgt, daß das Rechtsverhältnis zwischen der Religions-  gemeinschaft und ihren Geistlichen nicht der staatlichen Gesetzgebung  unterstellt ist und daß kirchliche Maßnahmen, die den Bestand dieses  Rechtsverhältnisses betreffen .  . der Nachprüfung der staatlichen Ge-  richtsbarkeit entzogen sind, so daß sie weder als rechtswidrig aufgehoben  noch als ungültig behandelt werden können“. (Vgl. auch Urteil des BSG  vom 29. März 1962 — III RK 74/57).  11. Kritik an den Versuchen, die Mitgliedschaft rein tatsächlich zu bestimmen.  Soll nun die Frage, wann eine Person als Mitglied einer geistlichen Ge-  nossenschaft anzusehen ist, nach sozialversicherungsrechtlichen Aspekten  entschieden werden, so ist zunächst festzustellen, welche Umstände hier  maßgebend sein sollen. Wir sind dabei der Ansicht, daß man auch bei der  rein faktischen Würdigung eines Sachverhaltes nicht ohne bestimmte  Prinzipien oder Grundsätze auskommt. Drei unterschiedliche Meinungen  sind bislang bekannt geworden und stehen zur Diskussion an:  1. Nach der ersten Meinung ist derjenige als Mitglied der Gemeinschaft  im Sinne des Gesetzes zu betrachten, wer tatsächlich in der Gemein-  schaft beschäftigt ist.  409hinsichtlich ihrer OÖrdensgenossen-
chaften auigestellt hat on Aaus diesem Grunde ıst er erforder-
lıch, die betreffenden SOzlalversicherungsrechtlichen orschrıiten auch
den genannten Verfassungsformen auti ihre Gültigkeit hıin überpruüfen“
urch e1n Urteıil des Landessozlalgerichts Nordrhein-Westfialen VO. 20
1962 11L ist diese Unsıi:  erheit mittlerweile behoben In dem
Urteilstenor el. CS, „das echt der Religionsgesellschafiten, ihre Angele-
genheiten selbständig innerhalb der Schranken des Iur alle geltenden Ge-
SEetzZes ordnen, chließt die efugni1s e1n, selbständig darüber eiln-
den, ob un welcher Weise geistliche Amter innerhal ihrer emelnın-
scha bestehen sollen Die hiernach TUr die Tätigkeitnissenverbände stellen jedoch Lebensäußerungen der beiden großen Kir-  chen dar, denen durch Artikel 140 GG ... von der Verfassung wegen das  Recht auf Selbstbestimmung ihrer Angelegenheiten zugewiesen ist. Die  durch das staatliche Gesetz vorgenommene Regelung steht nun aber nicht  in Einklang mit der Ordnung, wie sie vor allem die katholische Kirche  für den Erwerb der Mitgliedschaft ... hinsichtlich ihrer Ordensgenossen-  schaften aufgestellt hat. Schon aus diesem Grunde ist es daher erforder-  lich, die betreffenden sözialversicherungsrechtlichen Vorschriften auch an  den genannten Verfassungsformen auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen“  Durch ein Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 29. 3.  1962 III RK 74/57 ist diese Unsicherheit mittlerweile behoben. In dem  Urteilstenor heißt es, „das Recht der Religionsgesellschaften, ihre Angele-  genheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Ge-  setzes zu ordnen, schließt die Befugnis ein, selbständig darüber zu befin-  den, ob und in welcher Weise geistliche Ämter innerhalb ihrer Gemein-  schaft bestehen sollen. Die hiernach für die Tätigkeit ... geltende Ord-  nung ist bei der Entscheidung über (eine) Versicherungspflicht zugrunde  zu legen“. In der Urteilsbegründung wird dazu noch klarer gesagt: „Wie  die Kirche ihren geistlichen Auftrag versteht, kann nur sie selbst ver-  bindlich sagen... Ob und in welcher Weise geistliche Ämter im Rahmen  der kirchlichen Gemeinschaft bestehen sollen, insbesondere unter welchen  Voraussetzungen Personen zu geistlichen oder Predigerberufen beschäftigt  oder abberufen werden, entscheidet alleine die Religionsgemeinschaft. In  diesem Bereich gibt es kein vom Staat gesetztes „für alle geltendes Ge-  setz“  .. Daraus folgt, daß das Rechtsverhältnis zwischen der Religions-  gemeinschaft und ihren Geistlichen nicht der staatlichen Gesetzgebung  unterstellt ist und daß kirchliche Maßnahmen, die den Bestand dieses  Rechtsverhältnisses betreffen .  . der Nachprüfung der staatlichen Ge-  richtsbarkeit entzogen sind, so daß sie weder als rechtswidrig aufgehoben  noch als ungültig behandelt werden können“. (Vgl. auch Urteil des BSG  vom 29. März 1962 — III RK 74/57).  11. Kritik an den Versuchen, die Mitgliedschaft rein tatsächlich zu bestimmen.  Soll nun die Frage, wann eine Person als Mitglied einer geistlichen Ge-  nossenschaft anzusehen ist, nach sozialversicherungsrechtlichen Aspekten  entschieden werden, so ist zunächst festzustellen, welche Umstände hier  maßgebend sein sollen. Wir sind dabei der Ansicht, daß man auch bei der  rein faktischen Würdigung eines Sachverhaltes nicht ohne bestimmte  Prinzipien oder Grundsätze auskommt. Drei unterschiedliche Meinungen  sind bislang bekannt geworden und stehen zur Diskussion an:  1. Nach der ersten Meinung ist derjenige als Mitglied der Gemeinschaft  im Sinne des Gesetzes zu betrachten, wer tatsächlich in der Gemein-  schaft beschäftigt ist.  409geltende Ord-
Nnung ist. bel der Ents  eidung ber eıne Versicherungsp{ili zugrunde

legen“. In der Urteilsbegründung wiıird azu noch klarer gesagt „Wiıe
die iırche ihren geistlichen Auftrag versteht, annn 1@RDUIB S1e selbst VelLl-

bindlich un! 1n welcher Welse geistliche AÄAmter 1mM Rahmen
der irchlichen Gemeins  Aint estehen sollen, insbesondere untier welchen
Voraussetzungen Personen geistlichen oder Predigerberufifen beschäftigt
oder abberufien werden, entscheidet lleine die Religionsgemeinschait. In
diesem Bereich g1ibt eın VO. Staat gesetztes S alle geltendes (Ge-
setz“ araus O1lgt, daß das Rechtsverhältnis zwischen der Relig1ions-
gemeinschaft un! ihren Geistlichen icht der staatlıchen. Gesetzgebung
unterstellt ist un! daß 1 Maßlßnahmen, die den Bestand dieses
Rechtsverhältnisses betreifen der achprüfung der staatlıchen Ge-
richtsbarkeit eNtZO sind, dal S1e weder als re  SWI1dri1g aufgehoben
noch als ungültı behandelt werden können  . (Vgl auch Urteil des BSG
VO. 29 Marz 1962 I1LL 74/57)

Kritik den Versuchen, die Mitgliedschaft rein tatsächlich bestimmen.
Soll TU die Hrage, Wann eine Person als itglie einer geistliıchen Ge-
nossenschafit anzusehen 1ST, nach Sozlalversicherungsrechtlichen spekten
entschieden werden, ist zunächst testzustellen, welche Umstände ıer
maßgeben se1in sollen. Wır SINd el der Ansicht, daß auch bel1l der
rein faktischen Würdigung e1INEeSs Sachverhaltes iıcht ohne bestimmte
Prinzıpien oder Grundsätze auskommt. Dreı unters  1edliche Meınungen
Sind bislang bekannt geworden un! stehen Z Diskussion an

Nach der ersten Meınung ist derjenige als itglie der Gemeinschafit
1mMm Sinne des Gesetzes betrachten, Wer tatsächlich der Gemein-
scha beschäftigt 1ST.
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Nach einer anderen Au{ffassung genugt als Erfifordernis der itglied-
schafrt, daß die betreifende Person bereıts 1ın gew1ssem Umfang der Or-
EeNSZU! unterworifen 1St, ohne schon Profeß abgelegt en

Nach eiıner weiteren Auffassung 1st itgliedschaft anzunehmen, wenn

die Leitung einer Ordensgenossenschaft ber eine 1n die Gemeins:  ait
eingewlesene Person un deren Tätigkeit 1n gleicher Weise WI1e bei
einem itglie verfügen kann, auch wWenNnl die Mitgliedschait nach dem
eigenen echt der betrofiffenen Ordensgenossenschaft aus irgendwelchen
Gründen noch nicht gegeben ist

Würde INa.  b diesen Auffassungen folgen, könnten Das andıdaten, Po-
stulanten un Novizen 1N. katholis  en Ordensgenossenschaiten durchaus
schon als Mitglieder angesehen werden, WEn die enannten Vorausset-
zZUunNngen. TrIUllt waren. Deshalb mMuUusSsen WI1r diese drelı 'T’hesen kritisch
dahın überprüfen, oD S1e eiınem besseren un! wirklichkeitsnäheren Kr-
gebnis führen, das einen hohen tatsächlichen Lebenswert hat

Die ersie Formel „ WEr tatsächlich 1n einer Gemeinschafit beschäftigt 1St,
ist Mitglied dieser Gemeinschafit“ ist einfiachhın enere. als dal S1e
pra  ikabel ware. Eın einfaches eisple. möge das erläutern: Eın Kloster
gewährt AaUus besonderen Relationen. oder auch aus karitativen Gründen
einer alleinstehenden Person, der verwıtweten Mutter eines Ordens-
angehörigen, innerhal des OSIers eiınen Altersruhesitz. Diese Trau lebt
annn großen Rahmen der klösterlichen ausgemeinschaf{ft m1t Um
ihre viele Freizeit nutzbringend anzuwenden, ann diese erson
der chneiderelı mıit oder Stopit rümpfe der Klosterinsassen. Demnach
ware also diese Tau un! wenn S1e el noch 1mM Gästeflügel eines
Männerklosters wohnt als Tau itglie einer männlichen Or-
densgenossenschaft. Und Was ist VONIn der verheirateten Da cdıie
aus rein 1deellen Gründen ber mehrere Monate hinweg die erkrankte
Küchenschwester vertritt un! el 1mM Kloster wohnt? Wird auch S1e
jetzt itglie der geistlichen Genossenschait? Wiır sehen also, daß
dieses Prinzip unmögliıchen Ergebnissen ULT, die der Gesetzgeber
keinesfalls intendiert hat Vgl auch uckel, a.a.0 I

Die zweıte Ansicht, welche das Bundesarbeitsministerium vertreten
scheint, wirkt differenzierter. War unterwerien sich 1n gewlsser Weise
Postulanten un! Novizen, nicht aber Aspiranten Aaus sıch heraus freiwillig,
aber ohne jede re indung oder Verpiflichtung der Ordenszucht
och el das alternierende Element aut Seıiten der Ordensgenos-
senschaft, welche die Unterwerfung untier die Ordenszucht nıicht urgleren
ann. Aspiranten, Postulanten un! Novizen unterstehen also NUur insoweılt
der Ordenszucht, als diese für S1e den Charakter einer Hausordnung hat,
der alle unterliegen, die einem Heim untergebracht Sind. D INa
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jedoch diese ese akzeptieren, würden alle Schüler VvVon klösterlichen
Internatsschulen, well S1Ee irgendeiner Weise auch untfier der Ordens-
zucht stehen, der Versicherungspflicht bzw. der Nachversicherungspilicht
unterliegen; das hätte also ZUL Folge, daß auch Sextaner ın den eNu.
dieser Bestimmungen kämen, WI1TLr mussen jedoch iragen, ob der Gesetz-
geber diese Inkonsequenz oder Ungereimtheit intendiert hat. Diese
Au{ffassung grenzt 23|S0 egenüber der ersten den Personenkreis schon
dahingehend e1n, dalß NUur och Postulanten un:! Novıizen Mitgliedern
geistlicher Genossenschaiten rhoben werden. TOLZdem muß das Prinzıp
als schwach zurückgewlesen werden, weıl den Sachverhalt 1LUFr VOIN

außeren erkmalen her un! azu noch einseltig beurteilt. Es WwIird eben
außer Acht gelassen; daß cder en NUur seıne Profiessen der ÖOÖrdenszucht
unterwerien kann un: ıll
Die dritte These, die VO.  5 Boöcker a.a.0 43 vereinigt 7wel Elemente,
die Verbandszugehörigkeit un:! die Verfügungsmach Vom äaußeren KEr-
scheinungsbild her könnte Nan daß die Novizen, da S1e das Ordens-
gewand tragen, dem klösterlichen Verband zugehören. 1ese Aussage ann
jedoch schon nıcht mehr für Postulanten un:' erst recht S  — für Aspiıran-
ten gelten. Jedenfalls können reın äußere Erscheinungsmerkmale nıemals
einen echtlich abbaren Tatbestand iormieren. Darüber hinaus eilinler
Ööcker den Begri{ff£ der Verbandszugehörigkeit als die Eingliederung 1ın
einen Verband un! die usübung eiıner bestimmten Tätigkeıit Die Ran
gliederung oder „Inkorporation“ jedoch ist eindeutig eın echtlicher Be-
ST1IT, dessen Verwirklichun. NUur 1 Rahmen e1ines echtsaktes erfolgen
anı Was jedoch die „bestimmte Tätigkeit“ anbetri{ft, ist darauf Aur

erwidern, dalß Postulanten un! Novizen professionell nıcht die ätig-
keıten ausüben können noch dürfen, die den Professen gem den ÖOrdens-
aufgaben geste Sind. Denn das Ordensmitglied erledigt seıne uifgaben
un! Arbeiten AaUus einer estimmten Geisteshaltung heraus, die eben den
Postulanten un! Novizen noch nıcht eigen 1StT, die S1e sich erst 1m Ver-
lauf des Postulats un! Novizlats erwerben sollen Die Aufgabe des Novı1-
Z1atis besteht nämlich darın, daß die Novizen dahingehend formiert
werden, die dem en gestellten ufigaben AaUuSs dem Geist un: der Hal-
Lung des betreffenden Ordens als Ordensmitglieder erIullen. Wie schon

anderer Stelle gesagt, ist. das Novizlat die Berufsausbildung für den
eru e1ines Ordensmitgliedes als solchen, ohne ezug auf die Tätigkeit,
die das Ordensmitglie später konkret ausuüuben wird. Das zweite Krite-
r1UM des Böcker’schen Postulats, der en MU. ber die Nichtprofessen
un! eren Tätigkeit ın gleicher Weise W1e bei seinen Mitgliedern verifü-
gen können, ann als ra verstanden, 1Ur mıiıt einem glatten Nein be-
antwortet werden. Der en hat ber alle Personen, die icht Proiessen
sind, keine obrigkeitliche Gewalt Es genügt also Som.1t, aut uNnseIe vorher-
gehenden Ausführungen erweısen.
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Als rgebnis unserer Untersuchungen, ob nach allgemeinen sSozlalversi-
cherungsrechtlichen Grundsätzen, die stets den tatsä Verhält-
nıssen anknüpfien, eine bessere Fixierung des egri1ffs der Mitgliedschafit

erreichen 1st, muß mıt einem eindeutigen Nein beantwortet werden.
OCNSTITEeENS könnte 190828  =) S daß durch diese Methode Postulanten
un:! Novızen sozlalversicherungsrechtlich den Proiessen gleichgestellt
werden, daß also auch S1Ee den Schutz des Gesetzes erhalten. Ist
dieser versorgungsrechtliche chutz aber onnoten? Normalerweise sS1ınd
Postulanten un! Nov1ızen jJjunge enschen un! WI1e diese Ausbildungszel
g1ibt noch viele andere Zeıten, die auch sozlalversicherungsrechtlich
iıcht eriaßt SINd. Warum soll gerade ler eın Perfektionismus einsetzen?

Die negatıven Auswirkungen einer Tatsächlichen or:entierten
Betrachtungsweise.

1ne reın pragmatısche Westsetzung, Wer als itglie einer geistlichen Ge-
nossenschaft anzusehen 1St, annn auch umgekehrten. Ergebnissen führen
un den Kreis derer, die unter die Sozlalversicherungsgesetze allen, eln-
9 während die Tendenz ersichtlich War, diesen KreIıis ZU -
weiten. Das sSo11 einem Nachversicherungsfall, der dem Bundessozilal-
gericht Z  — Entscheidung vorliegt, klargemacht werden. Es handelt sich
die Revision das Urteil des bayrıschen Liandessozlalgerichts VO

5/J 799/62 Dem Streit liegt folgender Tatbestand zugrunde: N.,
geb 1940, DPRal als Zögling ın eın Bruderseminar, eın Institut
Z Heranbildung eigenen Ordensnachwuchses e1in. Er erlernte dort eın
andwer. un War D1s AA Abschluß der Lehre, Zögling dieses
Seminars. Am trat 1ın das kanonische Novizlat des Ordens e1n,
das aber 59 wıieder verließ In der Z,wischenzeit, also VO

biıs ZU. 38 welterhin innerhal der Klostergemein-
scha un! War als ndwerker 1n der Werkstatt des Klosters ätig Aus
den Tatbestandserhebungen un erstinstanzlichen Urteil geht nıcht hervor,
ob während dieser eit Postulant oder Arbeitnehmer des Klosters WAar.
Vor dem Bundessozialgericht ist streiıtig die Nachversi  erun f{ür die
eit VO. bis Denn erstaunliıcherweise hat der en gel-
tend gemacht, daß aD bereits schon als Ordensmitglie 4aNZUSES-
hen ist Das wlderspricht klar den kiırchenrechtlichen Bestimmungen. Eın
andıda ann namlıch erst mi1ıt vollendetem 15 Lebensjahr © 59 I,

ın das Novı1zlat un infolgedessen Irühestens mıiıt Vollendung des 16
Lebensjahres ( 9(3) ın eine Ordensgenossenschaft aufgenommen werden.
Somıit en WI1Lr 1ler garnicht mıit einem Nachversicherungs-, sondern
mıiıt einem Versicherungsfa tun Auft alle Faäalle War bis ZU 5 /
als ehrling un! evtl auch noch D1IS Z als Geselle Arbeitnehmer
des Klosters. Bel dieser alschen Tatbestandswürdigung ist der Geschädigte
eiNZIg un alleine un sSsomıit WwIrd ler kraß demonstriert, daß eın bloßes
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usgehen von Tatbestandsmerkmalen den gegentelligen Eiffekt en
ann. WAar hat der erkennende Senat auch das Problem der Mitgliedschait
gesehen, kommt aber folgendem rgebn1ıs „Als itglie der gelstlıchen
Genossenschaft ist der Beigeladene nach Ansıcht des Senats ab dem eit=
punkt des Eıintritts ın den en anzusehen. Es kommt nıcht darauf a
W anlilı der Betrofiffene ach den Ordensregeln als itglie der Gemein-
scha Za Der tatsächliche Vorgang ist maßgebend, also der Zeitpunkt,
1 welchem sich die Person der Gemeins  alit Z Verfügung stellt un
sich ihren Anordnungen unterwirtit. araus O1gT, daß der Beigeladene
bereits als Zöglıing ıtglie: der Gemeinschafit, jedenfalls 1M Sinne der
Vors  TYT1ıLien der RVO SEWeESCNHN WarL', ist deshalb auch während seiner
Lehrzeit un! während selner Tätigkeıit als Geselle icht aqals ehrling
bzw. Arbeitnehmer 1 Siıinne der RVO anzusehen‘“. Auch Buckel, a.a.0

43 TT bemerkt die Inkonsequenz dieser Darlegungen, die letztliıch
ZU. Schaden gereichen. Er andere Beweilise AUS dem rein eutschen
echtskreis . die aufzeigen, „daß der 1n der Sozialversicherung err-
chende Grundsatz der Tatsächlichkeit 1LUFr insowelt Z Tragen omm ,
als ihm andere Gesetze Ooder Regelungen nıcht 1m Wege stehen“. Der AÄAu-
LOr beschließt SECINE nNmerkungen diesem Urteil mi1t folgenden Satzen:
„ Wer noch nıcht itglie eiıner (jemelins  alit 1St, obwohl In ihr schon
ebt un: sich ihren Weisungen unterwirit, der noch nıcht untier die
Vorschriften der RVÖO oder des AVG, weıl diese bestimmen, daß U  ar „Miıt-
glieder geistlicher Genossenschaften“ versicherungspflichtig SIN oder
nachversichert werden. Mit dieser Bestimmung ist aber hinsichtlich des
betroffenen Personenkreises eine genNaue Grenze gezogen. Wer ıcht Mıt-
glied ist, wird VO' Gesetz nicht erfaßt, weshalb auch der ın der Sozlalver-
sicherung herrschende Grundsatz der Tatsächlichkeit nıcht Z Tragen
kommen kann  D Man annn also ware INa.  - VO  5 Anfang dem
echtlichen Tatbestand gefolgt, hätte dieser Prozeß nıcht stattzufinden
brauchen

a Zusammenfassung.
Als Schlußfolgerung uNnseTer Darlegungen können WI1Tr festhalten, daß 1U  —

die re Würdigung der Mitgliedschaft ın einer gelistlichen (jenos-
senschai{t, W1e S1e das Kirchenrech: estimmt, fiür alle Teile, TUr die
Versicherungsträger, fÜür die Ordensmitglieder un für die Ordensgenos-
senschaften Rechtssi  erheit un Klarheit schafft
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